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LBV, Stand  15.06.2021  (Änderungen gegenüber der Arbeitshilfe vom 04.04.2017 wurden – kursiv dargestellt - vorgenommen.) 

 

 

Arbeitshilfe  

des Landesamtes für Bauen und Verkehr für das  

 

Elektronische Monitoring (eMo) ab Berichtsjahr 2020  

Für die Programme 

Städtebaulicher Denkmalschutz (D) 

Aktive Stadtzentren (ASZ) 

Stadtumbau Ost (STUB) 

Soziale Stadt (STEP) 

Zukunft Stadtgrün (ZUST) 

Kleine Städte und überörtliche Zusammenarbeit (KLS) 

 

Ansprechpartnerinnen im LBV:    Jana Preusche (Telefon.Nr. 03342 4266 - 3206) und Ramona Nakonz (Telefon.Nr. 03342 4266 - 3001)  
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Allgemeine Hinweise:  

1. Die eMo des Bundes beziehen sich immer auf eine Gesamtmaßnahme eines Förderprogramms. (Beachtung der strikten Trennung zwischen den 

Gesamtmaßnahmen der Alt-Programme und den Gesamtmaßnahmen in den neuen Programmen) 
 

2. Berichtsjahr ist das vergangene Haushaltsjahr.  
 

3. Die eMo-Formulare befinden sich auf derselben Homepage des Bundes wie die eBi-Formulare. (https://staedtebaufoerderung.is44.de/stbaufbi/) 
Sie benötigen keinen neuen Zugang! 
 

4. Bitte aktualisieren Sie jährlich die Angaben sowohl im A-, B-, C- und D-Teil. 
 

5. Grundlagen sind u.a.: 
- die Zwischenabrechnung aus dem vergangenen Jahr,  
- Plan umgesetzter Maßnahmen (PuM),  
- eBi,  
- städtebauliche Zielplanungen, 
- Kosten- und Finanzierungsübersicht.  

 
6. Bitte beachten Sie auch immer die Erläuterungen des Bundes, welche beim Betätigen der Fragezeichen          in den Online-Formularen erscheinen 

(als Pop-Up-Fenster)!  Die folgenden Hinweise mit Hilfe dieser Arbeitshilfe sind als Ergänzung zu den Hinweisen des Bundes zu verstehen. Die hier 

dargestellten Fragezeichen sollen nur deren Position im Online-Formular aufzeigen. 

 
7. Vorhaben, welche in den eMo-Formularen dargestellt sind, sollen zuvor auch in den eBi-Formularen aufgelistet sein, so dass im Abgleich der beiden Online-

Formulare der Abarbeitungsstand der Gesamtmaßnahme deutlich wird.  
 

8. Nach einer gewissen Zeit (ca. ¾ Stunde) müssen Sie sich neu im System anmelden, wenn Sie bis dahin nicht zwischengespeichert haben. Die bis dahin 
eingegebenen Angaben gehen ab dem letztmaligen Zwischenspeichern verloren. Daher bitte regelmäßig „Zwischenspeichern“!  

? 
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Es sind Vorhaben darzustellen, welche im vergangenen Haushaltsjahr begonnen 
und überwiegend durchgeführt wurden. Einzelvorhaben, welche lediglich zum Ende 
des Berichtsjahres begonnen, aber überwiegend im darauffolgenden Jahr 
durchgeführt und finanziert wurden, sind dem eMo des Folgejahres zuzuordnen. 
Ein Vorhaben ist wie folgt in Umsetzungsphasen zu gliedern (Hinweise anhand 
eines Bsp., die Jahreszahlen sind entsprechend anzupassen):  
1. Sofern für ein Vorhaben innerhalb eines Berichtsjahres (z.B. 2014) wesentliche 

Kostenanteile mit Städtebauförderungsmitteln finanziert wurden, das Vorhaben 
aber noch nicht abgeschlossen wurde und für das Folgejahr ebenso ein 
wesentlicher Anteil an Städtebauförderungsmitteln in Anspruch genommen 
werden soll, ist es dann im eMo 2014 mit der Bezeichnung „Vorhaben 1 
(Beginn)“ zu bezeichnen. Wenn das Einzelvorhaben im darauffolgenden Jahr 
wesentlich bautechnisch und finanziell (unabhängig von noch zu leistenden 
Restzahlungen) abgeschlossen wird, ist es im darauffolgenden eMo (z.B. 
2015) als „Vorhaben 1 (Abschluss)“ zu kennzeichnen.  

 
 
 
 
 

2. Sollte ein Vorhaben über mehrere Haushaltsjahre (>2Jahre) umgesetzt 
werden, dann arbeiten Sie bitte mit der Benennung von Abschnitten (z.B. 
Kirchplatz (1. Abschnitt), Kirchplatz (2. Abschnitt) usw.). Die Aufteilung in 
Abschnitte ist nicht im Sinne von zuwendungsrechtlichen Abschnitten gemeint 

 
 
 
 
 
 
Vorhaben gem. B.1 und B.2 sind ebenfalls aufzulisten. Bitte zählen Sie konkrete 
Planungen und Konzepte auf.  

(?) 

(?) 

(?) 

(?) 

(?) 

Im KLS-Programm sind alle Förderkulissen der Gesamtmaßnahme zu beachten.  
Bei mehreren Gesamtmaßnahmen eines Förderprogramms (z.B. mehrere 
Sanierungs-Kulissen) sind alle Gesamtmaßnahmen zu berücksichtigen.  
 

? 

? 

? 

? 

? 

Bauzeit 

„Vorhaben 1 (Beginn)“ 
= Darstellung 2014 

„Vorhaben 1 (Abschluss)“  
=Darstellung 2015 

Bauzeit 

„Vorhaben 1 (1. Abschnitt)“ 
= Darstellung 2014 

„Vorhaben 1 (2. Abschnitt)“ 
= Darstellung 2015 

„Vorhaben 1 (3. Abschnitt, Abschluss)“ 
= Darstellung 2016 
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(?) 

(?) 

(?) 

(?) 

(?) 

keine Städtebauförderungsmittel gem. VV-Städtebauförderung, da diese bereits 
unter Punkt A3 aufgeführt sind.  
 
Bitte mit dem Punkt 7 „Bündelung“ der letzten eBi abgleichen.  

Jedes Vorhaben ist nur einmal zu erfassen.  
Im Teil B sind nur die Vorhaben darzustellen, welche fertiggestellt sind.  

 
Sofern ein Vorhaben und der entsprechende Input an 
Städtebauförderungsmitteln (Teil A) nicht innerhalb des Berichtsjahres 
zusammenfallen, ist deren Darstellung in „Vorhaben 1 (Beginn)“ im aktuellen 
Berichtsjahr und „Vorhaben 1 (Abschluss)“ im darauffolgenden Jahr bzw. in 
Umsetzungsphasen (vgl. auch Hinweise unter A1) aufzuteilen.  
 
Wenn das Vorhaben in Umsetzungsphasen (z.B. „Vorhaben 1 (Beginn)“ 

und „Vorhaben 1 (Abschluss)“) aufgeteilt ist:  

-  Teil B erst ausfüllen, wenn das gesamte Vorhaben fertiggestellt und daher im   
    Teil A mit „Vorhaben 1 (Abschluss)“ aufgelistet ist  
-  im Teil B werden dann Angaben zum gesamten Vorhaben gemacht, d.h.  
   „Vorhaben 1 (Beginn)“ + „Vorhaben 1 (Abschluss)“ 
 

Im Teil A dagegen können auch nur die begonnenen  „Vorhaben 1 

(Beginn)“ aufgeführt sein – ohne den Teil B auszufüllen. 

 

Gemeint sind zusätzliche private Mittel - ohne Bauherrenanteil i.R. der 
Städtebauförderung. 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

„Abrisse von Garagen“ sind unter B.1 „Entsiegelungen für öffentliche/private 
Nachnutzungen“ darzustellen. 
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(?) 

(?) 

(?) 

(?) 

Angabe bezieht sich auf Einzeldenkmale.  

? 

? 

? 

? 

Wenn Wohngebäude zurückgebaut werden, dann sind die Angaben im Teil C 

(z.B. C. 1.1 und C. 3) zu aktualisieren.  
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(?) 

(?) 

(?) 

(?) 

Angegeben werden können auch innovative Kooperationen z.B. für die 
Wärmelieferung.  
 
Bei KLS-Kommunen ist in der Regel ein überörtliches 
Kooperationsmanagement / Netzwerk anzukreuzen. 

? 

? 

? 

? 

Auch wenn keine Veranstaltungen durchgeführt wurden, ist die Zahl „0“ 
anzugeben. Das Feld ist immer auszufüllen. 
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(?) 

(?) 

(?) 

% - Anteil der ausländischen Bevölkerung in der Förderkulisse bezogen auf die 
Förderkulisse     > < =    % - Anteil der ausländischen Bevölkerung insgesamt 
zur Gesamtstadt  
  

? 

? 

? 

Die Angaben im Teil C bzw. Teil D sind jährlich zu aktualisieren.  

Gewünscht wird, dass die Weiterentwicklung der Gesamtmaßnahme ersichtlich 
ist. 
 

Bei Neuaufnahmen ist die Angabe „Daten zum Vorjahr unverändert bzw. keine 
wesentlichen Veränderungen“ unzulässig. D.h. Kommunen, welche erstmalig 
die eMo ausfüllen müssen, müssen eine Einschätzung mit der Skala abgeben.  
 
Bei laufenden Gesamtmaßnahmen:  Wenn ein Haken beim Feld „Daten zum 
Vorjahr unverändert bzw. keine wesentlichen Veränderungen“ gesetzt ist, dann 
sind die Angaben in der Skala zu belassen bzw. analog zum letzten Jahr 
anzuklicken. So kann immer abgeglichen werden, welche Einschätzung im 
vergangenen Jahr gemacht wurden. 

Wenn ein „ja“ angekreuzt wurde, ist auch ein Betrag der eingesetzten Mittel im 
Berichtsjahr einzutragen. 

Bitte in einem Rhythmus von 3 Jahren die Bevölkerungszahlen überprüfen.  

  

Wenn im Fördergebiet die Fluktuation sehr hoch, dann sollte überprüft werden, 

wie sich Bevölkerungszahlen entwickeln.  
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Sollte die Anzahl der Wohngebäude bzw. Wohneinheiten erhöht oder reduziert 

werden, müssen auch die Bevölkerungszahlen aktualisiert werden (C.1.1). 

 

Darüber hinaus ist z.B. bei der Reduzierung der Wohngebäude ebenso die  

Anzahl der Wohneinheiten zu ändern sowie die Einschätzung des Leerstands 

(C.3.2) zu überprüfen.   
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„Gesamt m²“/ „im Berichtsjahr“ =  Fläche der Förderkulisse  = Punkt 4.1 der 

eBi bzw. Punkt 5 der eBi bei KLS (dort: Fläche in ha) 
  
Abweichungen der m² von „zu Beginn der Gesamtmaßnahme“ und „im 
Berichtsjahr“ sind zu verdeutlichen, z.B. aufgrund geänderter Größe der 
Förderkulisse.  

Anzahl und m²:   Darzustellen sind nachvollziehbare Angaben im Abgleich mit 
dem Plan umgesetzter Maßnahmen (PuM) und der städtebaulichen 
Zielplanung/ Sanierungsplan - bezogen auf den Sanierungsbedarf zu Beginn 
der jeweiligen Gesamtmaßnahme. 
 
%-Angaben:     verbleibender Bedarf in Abhängigkeit der umgesetzten 
Maßnahmen gem. B.5 (m²) und B.3 (Anzahl der Gebäude). 
 
Sollten Vorhaben im Teil B als fertiggestellte EV dargestellt werden, muss 

sich der verbleibende Sanierungsbedarf inkl. sanierungsbedürftiger 

Gebäude oder sanierungsbedürftiger öffentlicher Raum reduzieren.  So 

ist z.B. die Anzahl der „noch sanierungsbedürftigen Gebäude“ in der 

Regel aufgrund der städtebaulichen Zielplanung bekannt.  

 
Jährliche Aktualisierung und Fortschreibung notwendig!  
 
Den verbleibenden Sanierungsbedarf in % bitte in Bezug zum Punkt C7 

sehen. 
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(?) 

(?) 

nur für KLS-Programmstädte:  

-> Bezug ist i.d.R. der Kooperationsraum (Betrachtung aller beteiligten 
Gemeinden) 
-> Punkt C4 und C6 beziehen sich auf die Gesamtmaßnahme. 
 
Analog zum Teil C sind die Angaben jährlich fortzuschreiben.  

 

Bitte im Abgleich mit der Abarbeitung des Punktes C5.2 angeben und 
jährlich fortschreiben. Eine Weiterentwicklung der Gesamtmaßnahme soll 
ersichtlich sein.  
  

? 

? 
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(?) 
Dieser Punkt ist mit Berichtsjahr 2020 entfallen 

Anlagen (z.B. pdf.- Dateien) in Form einer Fotodokumentation sind 
ausdrücklich erwünscht.  
Die Dateien können Sie nach Betätigen des Schalters „Zwischenspeichern zur 
Freigabe“ hochladen.  
 

Bitte im Abgleich mit der Abarbeitung des Punktes D 4 angeben und jährlich 

fortschreiben.  
  

Anzahl und m²:   Darzustellen sind nachvollziehbare Angaben im Abgleich mit 
dem Plan umgesetzter Maßnahmen (PuM) und der städtebaulichen 
Zielplanung/ Sanierungsplan - bezogen auf den Sanierungsbedarf zu Beginn 
der jeweiligen Gesamtmaßnahme. 
 

%-Angaben:     verbleibender Bedarf in Abhängigkeit der umgesetzten 
Maßnahmen gem. B.5 (m²) und B.3 (Anzahl der Gebäude).  
 
Sollten Vorhaben im Teil B als fertiggestellte EV dargestellt werden, muss 

sich der verbleibende Sanierungsbedarf inkl. sanierungsbedürftiger 

Gebäude oder sanierungsbedürftiger öffentlicher Raum reduzieren.  

Bitte mit Punkt D.6 abgleichen. 

 

Bezugsgröße ist hier der Kooperationsraum.  
  

? 


